
 
 
 
 
 
 
 

vom 3. Mai 2024 (ersetzen Gründungsstatuten vom 09.10.1986) 
 
  



 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Ausdruck vom: 10. Juni 2024   2 

Art. 1 Unter dem Namen „Verein Alte Säge Tägerwilen“ besteht ein Verein im 
Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in Tägerwilen. 

Name 

Art. 2 Der Verein bezweckt die Instandstellung, den Betrieb und den Unterhalt 
sowie weitere damit zusammenhängende Aktivitäten der historischen alten 
Säge Tägerwilen.  

Zweck 

Art. 3 Zur Verfolgung des Vereinszweckes verfügt der Verein über die Beiträge 
der Passivmitglieder, welche jährlich von der Vereinsversammlung 
festgelegt werden. 

Aktiv-, Vorstands-, Frei- und Ehrenmitglieder zahlen keinen 
Mitgliederbeitrag. 

Mittel 

Art. 4. Passivmitglied mit Stimmberechtigung wird jede natürliche und juristische 
Person, die den Mitgliederbeitrag entrichtet. 

Aktivmitglied mit Stimmberechtigung kann jede natürliche Person werden, 
welche den Verein aktiv unterstützt. 

Freimitglied mit Stimmberechtigung wird ein Aktiv- oder Vorstandsmitglied, 
das sich für den Verein besonders verdient gemacht hat. 

Ehrenmitglied mit Stimmberechtigung werden Personen, die sich für den 
Verein über viele Jahre besonders verdient gemacht haben. 

Vorstandsmitglied mit Stimmberechtigung wird, wer durch die 
Vereinsversammlung gewählt wurde. 

Frei- und Ehrenmitglieder werden durch die Vereinsversammlung gewählt. 

Mitgliedschaften 

Art. 5. Die Mitgliedschaft erlischt  

 mit dem Austritt, dem Ausschluss oder dem Tod bei natürlichen 
Personen 

 mit dem Austritt, dem Ausschluss oder der Auflösung bei juristischen 
Personen  

Erlöschen der 
Mitgliedschaft 

Art. 6 Ein Vereinsaustritt ist jederzeit möglich. Der Austritt hat schriftlich zuhanden 
des Vereinsvorstandes zu erfolgen.  

Ein Mitglied kann jederzeit ohne Grundangabe aus dem Verein 
ausgeschlossen werden. Der Vorstand fällt den Ausschlussentscheid; das 
Mitglied kann den Ausschlussentscheid an die Generalversammlung 
weiterziehen. 

Austritt und 
Ausschluss 

Art. 7 Die Organe des Vereins sind: 

 die Vereinsversammlung 
 der Vorstand 
 die Revisoren 

Organe 
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Art. 8 Das oberste Organ des Vereins ist die Vereinsversammlung. Diese findet 
mindestens einmal jährlich statt. 

Zur Vereinsversammlung werden die Mitglieder mindestens drei Wochen 
zum Voraus schriftlich eingeladen, unter Beilage der Traktandenliste. Die 
Vereinsversammlung hat die folgenden unentziehbaren Aufgaben:  

 Wahl bzw. Abwahl des Präsidenten 

 Wahl bzw. Abwahl der restlichen Vorstandsmitglieder 

 Wahl bzw. Abwahl der Revisoren 

 Ersatzwahlen 

 Festsetzung und Änderung der Statuten  

 Abnahme der Jahresrechnung und des Revisorenberichtes  

 Budget des laufenden Jahres 

 Festsetzung des Mitgliederbeitrages  

 Ausgaben von über CHF 20'000.00 

 

An der Generalversammlung besitzt jedes Mitglied eine Stimme. Die 
Beschlussfassung erfolgt mit einfachem Mehr.  

Haupt-
versammlung 

Art. 9 

 

Der Vorstand besteht aus mindestens 5 maximal 7 Personen. 

Der Präsident und die Vorstandsmitglieder werden für 4 Jahre gewählt 
(2021 – 2025, 2025 – 2029 etc.). Ersatzwahlen finden wenn nötig jährlich 
statt. 

Der Vorstand vertritt den Verein nach Aussen und führt die laufenden 
Geschäfte.  

Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. 

Vorstand 

Art. 10 Die Vereinsversammlung wählt jährlich zwei Vereinsmitglieder als 
Revisoren, welche die Buchführung kontrollieren. Sie werden für vier Jahre 
(2021 – 2025, 2025 – 2029 etc.) gewählt. 

Revisoren 

Art 11 Der Verein wird verpflichtet durch die Kollektivunterschrift des Präsidenten, 
Vizepräsidenten und Kassier kollektiv zu zweien. 

Unterschrift 

Art. 12 Für die Schulden des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Eine 
persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen.  

Haftung 

Art. 13 Die vorliegenden Statuten können abgeändert werden, wenn zwei Drittel 
der Versammlungsteilnehmer dem Änderungsvorschlag zustimmen.  

Statutenänderung 

Art. 14 Die Bestimmungen des schweizerischen Datenschutzgesetzes (DSG) und 
der Datenschutzverordnung (DSV) regelt den rechtlichen Umgang mit den 
Personendaten. Die zweckmässige Weitergabe von Mitgliederdaten wird 
hiermit festgehalten. Die Mitglieder haben ein Sperrrecht. 

Datenschutz 
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Art. 15 Die Auflösung des Vereins kann mit einfachem Mehr beschlossen werden, 
wenn drei Viertel aller Mitglieder an der Versammlung teilnehmen. 
Massgebend sind die an der Versammlung abgegebenen Stimmen. 

Nehmen weniger als drei Viertel aller Mitglieder an der Versammlung teil, 
ist innerhalb eines Monats eine zweite Versammlung abzuhalten. An dieser 
Versammlung kann der Verein auch dann mit einfacher Mehrheit aufgelöst 
werden, wenn weniger als drei Viertel der Mitglieder anwesend sind.  

Bei einer Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an eine 
steuerbefreite Institution, welche den gleichen oder einen ähnlichen Zweck 
verfolgt.  

Auflösung 

Art. 16 Diese Statuten sind an der Vereinsversammlung vom 3. Mai 2024 
angenommen worden und sind mit diesem Datum in Kraft getreten. Sie 
ersetzen die Statuten vom 9. Oktober 1986. 

Inkrafttreten 

 
 


